
Stadt Glücksburg 

44. Änderung des FNP/ 1. Änderung B-Plan Nr. 42 „Artefact“ 

(Heilungsverfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB)) 

 

Umweltrelevante Informationen zur öffentlichen Auslegung 

Stellungnahmen: 

a) Archäologisches Landesamt vom 07.05.2020 

b) LLUR Technischer Umweltschutz vom 27.05.2020 

c) Kreis Schleswig-Flensburg vom 08.06.2020 
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Kreis Schleswig-Flensburg 
Der Landrat 
Kreisentwicklung, Bau und Umwelt
Untere Denkmalschutzbehörde 
z.Hd. Frau C. Vesperinas y Jänsch
Flensburger Straße 7 
24837 Schleswig 

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 07.05.2020/

Mein Zeichen: Glücksburg-Fplanänd44-Bplan42-
Änd1/

Meine Nachricht vom: /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 07.05.2020

Stadt Glücksburg, 44. Änderung des Flächennutzungsplanes und 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 42 Artefact- "Sonstiges Sondergebiet Energiepark und Schu-
lungszentrum für erneuerbare Energien, alternatives Bauen und Naturbeobachtung"
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Vesperinas y Jänsch,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) 
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.
Der überplante Bereich befindet sich jedoch in einem archäologischen Interessengebiet, 
daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen Denkmalen zu rech-
nen.
Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme

www.archaeologie.schleswig
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Landesamt ür Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  

Postfach 2141 | 24911 Flensburg 

Technischer Umweltschutz
Regionaldezernat Nord

 

Planungsbüro GRZWO   per Mail             
Ballastbrücke 12 
24937 Flensburg 

 

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 30.04.2020

Mein Zeichen: 7815-Blp 2020/297
Meine Nachricht vom: 

Holger Wiesner
Holger.Wiesner@llur.landsh.de

Telefon: 0461/804-414
Telefax: 0461/804-240

 

  27.05.2020 

 
 
Stadt Glücksburg 
1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 42 „Artefact“ und 44. Änderung des   

Flächennutzungsplanes 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 

4 Abs. 1 BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Durchführung der geplanten Maßnahmen bestehen aus der Sicht des                     

Immissionsschutzes von hier aus keine Bedenken. 

 

Hinweise sind nicht mitzuteilen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

Holger Wiesner 

 



 
 

 
     Dienstgebäude Sprechzeiten Bau-/ Umweltbereich Kfz-Zulassung Banken 
Flensburger Str. 7 Allgemein     Mo.-Fr. 7:30 - 12:00 Uhr Nord-Ostsee Sparkasse 
24837 Schleswig Mo. bis Fr. 8:30 - 12:00 Uhr nur montags und Di.13:30 - 15:30 Uhr IBAN DE21 2175 0000 0000 0018 80 
Eingang Windallee und Do. 15:00 - 17:00 Uhr und donnerstags und Do.13:30 - 16:30 Uhr  BIC NOLADE21NOS 
E-Mail: kreis@schleswig-flensburg.de Internet: http://www.schleswig-flensburg.de Postbank Hamburg 

  IBAN DE69 2001 0020 0041 8892 02 

029 FNP 44 + 1 B 42 töb.doc   BIC PBNKDEFF 

 

 

 

 

 

Kreis Schleswig - Flensburg 
Der Landrat 

 
SG Regionalentwicklung 

 
 

       

 

Kreis Schleswig -  Flensburg  Flensburger Str. 7  24837 Schleswig 

 
GRZwo Planungsbüro 
Ballastbrücke 12 
 
24937 Flensburg 
 
 

  
Ansprechpartner 
Herr Kortüm 

 

Zimmer 408  4. OG 
 

 (04621) 87- 496 Zentrale 87- 0 

Fax (04621) 87- 588 

E-Mail 

pit.kortuem@schleswig-flensburg.de 
   
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom Schleswig,  
30.04.20 3-603-PK/029 FNP 44 + 1 B 42 8. Juni 2020 

 
Stadt Glücksburg: 44. Änderung des Flächennutzungsplans 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 42 
hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der vorbeugende Brandschutz weist auf Folgendes hin: 

 Für das Bauvorhaben ist eine den Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des DVGW ent-

sprechende Löschwasserversorgung sicherzustellen.  

 Gemäß der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund- sollen die Ab-

stände zwischen Hydranten 150 m nicht überschreiten.  

 Hierbei soll die Entfernung zwischen der ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Ge-

bäude an der Straßenkante nicht mehr als 75 m betragen. 

 

Die untere Denkmalschutzbehörde weist auf die beigefügte Stellungnahme des archäologi-

schen Landesamts hin.  

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 
(Kortüm)   


